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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §7;

EStG 1988 §8 Abs1;

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof teilt die von Quantschnigg/Schuch, Einkommensteuer-Handbuch, § 114, Tz. 3, vertretene

Ansicht, wonach in jenen Fällen, in denen in der Vergangenheit von einem geringeren AfA-Satz als den sich aus § 8 Abs.

1 EStG 1988 ergebenden ausgegangen wurde, § 8 Abs. 1 legcit diesen AfA-Satz nicht tangiert und unter dem

Gesichtspunkt der Bewertungsstetigkeit nicht auf den entsprechenden AfA-Satz des § 8 Abs. 1 legcit übergegangen

werden darf.
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